
AllGEMEINE VERKAUFS- UND lIEFERBEDINGUNGEN
im Bereich des holz- und Baustoffhandels, des eisen- und hartwarenhandels, sowie des VerBand der Baustoffhändler Österreichs

1. PRäAMBEl
1.1. der auftragnehmer nimmt aufträge entgegen, verkauft und liefert ausschließlich auf Grund dieser Verkaufs- und 

lieferbedingungen. diese nachstehenden Bedingungen gelten für alle leistungen, die der auftragnehmer oder ein 
von ihm namhaft gemachtes subunternehmen im rahmen eines auftrages durchführt.

1.2. mündlich vereinbarte änderungen oder ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie vom auftrag-
nehmer schriftlich bestätigt worden sind. 

1.3. Geschäftsbedingungen des auftraggebers werden für das gegenständliche rechtsgeschäft und die gesamte Ge-
schäftsbeziehung ausdrücklich ausgeschlossen.

2. ANGEBotE/PREISE
2.1. die angebote des auftragnehmers, ob schriftlich, mündlich oder telefonisch sind, wenn dies nicht ausdrücklich 

anders vermerkt ist, gültig ab lager.
2.2. der auftragnehmer behält sich ausdrücklich den zwischenverkauf vor. Bei fliesen beinhaltet die Verrechnungs-

menge auch den üblichen fugenabstand in verlegtem zustand. 
2.3. ein Kaufvertrag kommt nur zustande, wenn der auftragnehmer innerhalb der annahmefrist entweder eine schrift-

liche auftragsbestätigung sendet oder die bestellten Vertragsgegenstände liefert. ist der auftraggeber Verbrau-
cher, ist auch eine mündliche Bestätigung ausreichend. 

2.4. die genannten Preise gelten exklusive transport-, Versicherungs- und aufstellungskosten und enthalten keine 
umsatzsteuer, soferne diese nicht explizit angegeben ist. die genannten Kosten werden dem auftraggeber zu-
sätzlich in rechnung gestellt.

2.5. die Berechnung der Preise erfolgt in euro und sind die jeweils am tage der lieferung gültigen Preise maßgebend.
2.6. für waren, die der auftragnehmer nicht ständig auf lager führt, wird in vollen Verpackungseinheiten geliefert und 

verrechnet.
2.7. für geliefertes Verpackungsmaterial wurde bereits vom auftragnehmer ein entsorgungsbeitrag entrichtet und 

wird das Verpackungsmaterial, sofern ein solches anfällt, vom auftragnehmer dem auftraggeber in rechnung 
gestellt. auch die zurverfügungstellung von Paletten werden dem auftraggeber verrechnet. Bei rückgabe der 
Paletten im einwandfreien zustand innerhalb von 90 tagen ab lieferung wird der einsatz, vermindert um das 
entgelt für die Palettenabnützung, sowie um etwaige dem auftragnehmer entstandene rückholkosten vergütet.

2.8. alle angebote sind – sofern nicht anders festgehalten - freibleibend
3. lIEFERUNG
3.1. die lieferung erfolgt auf rechnung und Gefahr des auftraggebers.
3.2. teillieferungen sind möglich. 
3.3. Beanstandungen aus transportschäden hat der auftraggeber sofort nach empfang der ware beim transportun-

ternehmen und auftragnehmer schriftlich, spätestens jedoch binnen acht tagen, vorzubringen.
3.4. aufbewahrungsmaßnahmen und aufbewahrungskosten, welche aus Gründen notwendig werden, die in der sphä-

re des auftraggebers liegen, gehen zu lasten und auf Kosten des auftraggebers und gelten als ablieferung, 
sobald diese aufbewahrungsmaßnahmen beginnen.

3.5. sachlich gerechtfertigte und angemessene änderungen der leistungs- und lieferverpflichtung des auftragneh-
mers, insbesondere angemessene lieferfristüberschreitungen, gelten vom auftraggeber als vorweg genehmigt.

3.6. angekündigte liefertermine sind unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich ein fixgeschäft vereinbart 
worden ist. 

3.7. wird eine vom auftragnehmer verbindlich vereinbarte lieferfrist überschritten, kann der auftraggeber unter set-
zung einer schriftlichen nachfrist von vier wochen bzw. bei sonderbestellware unter setzung einer schriftlichen 
nachfrist von acht wochen vom Vertrag zurücktreten ohne dass dem auftraggeber daraus irgendwelche ersatz-
ansprüche entstünden.

3.8. der auftraggeber ist verpflichtet nach Verständigung durch den auftragnehmer die beim auftragnehmer gelagerte 
ware unverzüglich abzuholen.

3.9. soferne die lieferung mit Verpackungsmaterial erfolgt, wird dieses vom auftragnehmer nicht zurückgenommen 
und verpflichtet sich der auftraggeber die ordnungsgemäße entsorgung über die haushaltssammlung, über alt-
stoffsammelzentren oder gewerbliche sammler oder Kommunen selbst durchzuführen.

3.10. für die lieferung ist die mögliche und erlaubte zufahrt von schweren lKw´s vorausgesetzt. die entladung der 
lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des auftraggebers durch ihn selbst oder durch ihn beauftragte dritte.

3.11. ist das abladen durch den auftragnehmer vereinbart, bedeutet dies das abstellen der ware bzw. des Vertragsge-
genstandes direkt neben dem lKw und hat der auftraggeber für eine geeignete abstellfläche zu sorgen. erfolgt 
die entladung durch den auftragnehmer oder einem von ihm beauftragten dritten, werden die dafür entstehen-
den Kosten (zB Krangebühr) gesondert verrechnet. ebenso werden dafür hinausgehende leistungen gesondert 
verrechnet. 

3.12. Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße lieferung von unterlieferanten gelten auch als höhere 
Gewalt und befreien den auftragnehmer für die dauer der Behinderung oder nach wahl des auftragnehmers auch 
endgültig von der Verpflichtung zur lieferung, ohne dass dem auftraggeber ansprüche auf Grund des rücktrittes 
durch den auftragnehmer entstehen. 

3.13. dem auftragnehmer steht es frei, die art der Versendung der ware und das transportmittel auszuwählen. erfül-
lungsort für lieferung und zahlung ist jedenfalls der Geschäftssitz des auftragnehmers, gleichgültig ob die ware 
durch selbstabholung, durch einen frächter oder spediteur an den auftraggeber übergeben wird.

3.14. alle waren gelten „ab lager“ verkauft.
3.15. der Übergabe steht es gleich, wenn der auftragnehmer im falle einer selbstabholung in Verzug steht. diesfalls 

werden an unternehmer die Kosten der einlagerung in rechnung gestellt. 
4. tolERANzEN
4.1. mengenangaben in angeboten erfolgen ohne Gewähr. abweichungen von Prospektangaben, abbildungen und 

mustern in farbe, maßen, Gewichten und Qualitäten, insbesondere bei keramischen erzeugnissen und edelput-
zen, bleiben vorbehalten. 

4.2. sofern abweichungen nicht ohnedies dem Kunden zumutbar sind, besonders weil sie geringfügig und sachlich 
gerechtfertigt sind, kann der auftragnehmer von der bestellten leistung nur dann abweichen, wenn dies mit dem 
auftraggeber im einzelnen ausgehandelt wurde. 

5. KoStENVoRANSchlAG
5.1. der Kostenvoranschlag wird nach bestem fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die richtigkeit 

übernommen werden. 
5.2. alle anbote sind freibleibend. die Kosten für die erstattung eines Kostenvoranschlages, sofern solche auflaufen, 

werden dem auftraggeber verrechnet.
6. MAhN- UND INKASSoSPESEN 
6.1. für den fall des zahlungsverzuges ist der auftraggeber verpflichtet, dem auftragnehmer sämtliche von ihm auf-

gewendeten vorprozessualen Kosten, wie etwa anwaltshonorare und Kosten von inkassobüros, zu refundieren, 
sofern diese Kosten zur zweckentsprechenden rechtsverfolgung notwendig waren.

6.2. sofern der auftragnehmer das mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der auftraggeber pro erfolgter mah-
nung, einen Betrag von eur 10,-- zuzüglich zu den sonst anfallenden zinsen und Kosten zu bezahlen.

6.3. darüber hinaus ist vom auftraggeber jeder weiterer schaden, insbesondere auch der schaden, der dadurch 
entsteht, daß infolge nichtzahlung entsprechend höhere zinsen auf allfällige Kreditkonten des auftragnehmers 
anfallen, unabhängig vom Verschulden am zahlungsverzug zu ersetzen.

7. GEwähRlEIStUNG, GARANtIE UND hAFtUNG 
7.1. die gelieferte ware ist sofort bei Übergabe an den auftraggeber, seinen Boten oder seinen frächter mit der gemäß 

§§ 377, 378 uGB gebotenen sorgfalt zu überprüfen. feststellbare mängel sind - bei sonstigem ausschluss jeglicher 
ansprüche auf dem empfangs-, lieferschein oder frachtbrief detailliert zu vermerken. falls bei einer Übernahme 
keine sofortige Prüfung möglich ist, muss dieser umstand bei sonstigem ausschluss sämtlicher ansprüche - auf dem 
empfangs-, lieferschein oder frachtbrief detailliert zu vermerken. ein allfälliger, bei nachfolgender Prüfung festge-
stellter mangel ist detailliert binnen einer woche ab lieferung schriftlich beim auftragnehmer einlangend zu rügen.

7.2. sind sowohl die Verbesserung, als auch der austausch unmöglich oder für den auftragnehmer mit einem unver-
hältnismäßig hohen aufwand verbunden, so hat der auftraggeber das recht auf Preisminderung oder, sofern es 
sich nicht um einen geringfügigen mangel handelt, das recht auf wandlung. das selbe gilt, wenn der auftragneh-
mer die Verbesserung oder den austausch verweigert oder nicht in angemesserner frist vornimmt, wenn diese 
abhilfen für den auftragnehmer mit erheblichen unannehmlichkeiten verbunden wären und wenn sie ihm aus 
triftigen, in der Person des auftragnehmers liegenden Gründen, unzumutbar sind.

7.3. es wird vereinbart, daß der auftraggeber sein recht auf Gewährleistung bei beweglichen und unbeweglichen 
sachen im sinne des § 933 aBGB binnen sechs monaten gerichtlich geltend machen muß.

7.4. Über den Gewährleistungsrahmen hinaus können zusätzliche Garantieleistungen bestellt werden. auch für diese 
leistungen gelten die gegenständlichen Verkaufs- und lieferbedingungen. für den fall einer derartigen Garantie 
erklärt der auftragnehmer, dass durch diese Garantie das Gewährleistungsrecht des auftraggebers nicht einge-
schränkt wird. 

7.5. dem auftraggeber trifft unbeschadet seiner rechte die obliegenheit, sich ausdrücklich bedungene eigenschaften 
des bestellten Vertragsgegenstandes bestätigen zu lassen. als gewöhnlich vorausgesetzte eigenschaften gelten 
die von den herstellern angegebenen Produkteigenschaften, sowie jene eigenschaften, die bei sachgerechter 
und zweckgewidmeter anwendung an das Produkt gestellt werden können, sowie die einschlägigen Ö-normen. 
der auftragnehmer gewährleistet bei frostsicherer ware die frostbeständigkeit gemäß der jeweils geltenden  
Ö-normen.

7.6. den auftraggeber trifft unbeschadet seiner rechte die obliegenheit, bei der auslieferung der ware durch den 
auftragnehmer deren Übereinstimmung mit der Bestellung sofort optisch, als auch nach maßgabe angegebener 
Produktbezeichnungen und chargenziffern zu kontrollieren.

7.7. außer für Personenschäden werden schadenersatzansprüche des auftraggebers ausgeschlossen, wenn nicht der 
auftragnehmer oder eine Person, für die der auftragnehmer einzustehen hat, den schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verschuldet hat.

7.8. technische auskünfte des auftragnehmers sind ohne Gewähr und bedürfen, soweit sie über die angaben des 
herstellers hinausgehen, der schriftlichen Bestätigung durch den auftragnehmer, wobei Grundlage hiefür die dem 

auftragnehmer vom auftraggeber gegebene Problemdarstellungen sind, von deren richtigkeit und Vollständigkeit 
der auftragnehmer bei sonstigen haftungsausschluß ausgeht.

7.9. außer für schäden an der Person werden schadenersatzforderungen des auftraggebers wegen verspäteter liefe-
rung oder wegen Vertragsrücktritt ausgeschlossen, sofern der auftragnehmer oder Personen für die der auftrag-
nehmer einzustehen hat, den schaden weder vorsätzlich, noch grob fahrlässig verschuldet hat.

7.10. regressforderungen im sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn der regressbe-
rechtigte weist nach, dass der fehler in der sphäre des auftragnehmers verursacht und zumindest grob fahrlässig 
verschuldet wurde. Bei Verkauf importierter ware verpflichtet sich der auftragnehmer über schriftliches Verlangen 
dem auftraggeber den Vormann binnen 14 tagen bekannt zu geben.

7.11. den auftraggeber trifft die volle Beweislast für sämtliche anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den man-
gel selbst, für den zeitpunkt der feststellung des mangels und für die rechtzeitigkeit der mangelrüge.

7.12. der auftraggeber verpflichtet sich vor einbau der gelieferten ware zu vergewissern, dass diese mangelfrei und für 
den einbau geeignet ist.

7.13. Gegenüber Verbrauchern haftet der auftragnehmer nur bei grober fahrlässigkeit und Vorsatz, bei Personenschä-
den aber bereits bei leichter fahrlässigkeit. im Übrigen gelten die geetzlichen Bestimmungen.

7.14. für auftraggebende unternehmer sind rückgriffsrechte im sinne des § 933b aBGB ausgeschlossen. der auftrag-
geber verpflichtet sich die Produkt- und Verarbeitungshinweise des auftragnehmers samt sicherheitsbedingungen 
genauestens zu beachten.

8. zAhlUNG
8.1. die rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, umgehend nach lieferung. zahlungen sind zum vereinbarten zah-

lungsziel fällig.
8.2. Bei aufträgen, die mehrere einheiten umfassen, ist der auftragnehmer berechtigt, nach lieferung jeder einzelnen 

einheit oder leistung rechnung zu legen.
8.3. der auftraggeber ist nicht berechtigt, zahlungen wegen nicht vollständiger lieferungen, Garantie- oder Gewähr-

leistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten.
8.4. Beim auftragnehmer einlangende zahlungen des auftraggebers tilgen zuerst zinseszinsen, die zinsen und ne-

benspesen, die vorprozessualen Kosten, wie Kosten eines beigezogenen anwaltes und inkassobüros, dann das 
aushaftende Kapital, beginnend bei der ältesten schuld.

8.5. Bei zahlungsverzug werden vom auftragnehmer 10,75% Verzugszinsen verrechnet.
8.6. ist der auftraggeber so derartig in zahlungsverzug, dass auch nur eine offene rechnung durch den auftrag-

nehmer eingeklagt werden muss, wird vereinbart, dass hinsichtlich sämtlicher offenen rechnungen des auf-
tragnehmers gegenüber dem auftraggeber fälligkeit eintritt und etwaige skonti oder rabatte bzw. nachlässe 
hinfällig sind.

8.7. Bei nichteinhaltung der zahlungsbedingungen des auftragnehmers, sowie bei begründeter sorge der zahlungsfä-
higkeit des Käufers (also bereits bei einer zahlungsstockung) ist der auftragnehmer berechtigt, noch ausstehende 
lieferungen und leistungen zurückzuhalten, Vorauszahlungen bzw. sicherstellungen zu fordern oder ohne set-
zung einer nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 

9. EIGENtUMSREcht
9.1. die gelieferte ware bleibt bis zur Bezahlung aller forderungen des auftragnehmers aus der lieferung (einschließ-

lich zinsen und Kosten) uneingeschränktes eigentum des auftragnehmers. Verpfändungen und sicherungsüber-
eignungen durch den auftraggeber vor restloser Bezahlung gelten als ausgeschlossen.

9.2. Kommt der auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, 
so ist der auftragnehmer jederzeit berechtigt, sein eigentum auf Kosten des auftraggebers zurückzuholen, zu 
dessen herausgabe sich der auftraggeber ausdrücklich verpflichtet. Bei einer trotz mahnung andauernden Ver-
tragsverletzung oder bei einer insolvenz des auftraggebers ist der auftragnehmer berechtigt, die herausgabe des 
im eigentum des auftragnehmers stehenden ware zu verlangen und diese abzuholen, ohne das hiedurch bereits 
der Kaufvertrag aufgehoben werden würde.

9.3. sollte auf die noch im eigentum des auftragnehmers stehende ware durch dritte zugegriffen werden, so verpflich-
tet sich der auftraggeber den auftragnehmer unverzüglich insbesondere bei zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
oder einem etwaigen Besitzwechsel zu verständigen und dem auftragnehmer sämtliche zur durchsetzung des 
eigentumsrechts erforderlichen informationen zu erteilen. falls dritte auf die noch im eigentumsvorbehalt des 
auftragnehmers stehende ware zugreifen bzw. ansprüche geltend machen, verpflichtet sich der auftraggeber 
darauf hinzuweisen, dass diese ware im eigentum des auftragnehmers steht. 

9.4. die Geltendmachung des eigentumsvorbehaltes durch den auftragnehmer stellt keinen Vertragsrücktritt durch 
den auftragnehmer dar.

9.5. für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert 
und verrechnet werden, gelten als einheitlicher auftrag.

9.6. Bei zahlungsverzug, sowie bei begründeter sorge um die zahlungsfähigkeit des Käufers (es genügt bereits zah-
lungsstockung) ist der auftragnehmer berechtigt, die unter eigentumsvorbehalt stehende ware einzuziehen, ohne 
damit vom Vertrag zurückzutreten. Bei allen –warenrücknahmen hat der auftraggeber die dem auftragnehmer 
entstehenden diesbezüglichen Kosten für transport und manipulation zu ersetzen.

9.7. der auftraggeber darf die vom auftragnehmer gelieferte waren verarbeiten und/oder weiterveräußern. solange 
der eigentumsvorbehalt des auftragnehmers besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehalts-
ware für den auftragnehmer. Bei Verbindungen bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen sachen steht 
dem auftragnehmer miteigentum an der neuen sache im zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung zu. die 
durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstandene neue sache gilt als Vorbehaltsware im sinn 
dieser Bestimmung. sofern die ware mit einem Grundstück in Verbindung gebracht wird, verpflichtet sich der 
auftraggeber, im Grundbuch das zu Gunsten des auftragnehmers vorbehaltene eigentum anmerken zu lassen.

9.8. der auftraggeber ist zur Verfügung über die unter eigentumsvorbehalt stehende ware bei weiterver-äußerung 
mit stundung des Kaufpreises nur befugt, wenn er gleichzeitig mit der weiterveräußerung den zweitkäufer von 
der sicherungszession verständigt und die zession in seinen Geschäftsbüchern sowie oP-listen anmerkt. dieser 
Vermerk hat jedenfalls den Verkäufer als zessionar sowie den Kaufvertrag mit datum als rechtsgrund anzuführen. 

10. FoRDERUNGSABtREtUNGEN
10.1. Bei lieferung unter eigentumsvorbehalt tritt der auftraggeber dem auftragnehmer schon jetzt seine forderungen 

gegenüber dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer waren entstehen, bis zur endgül-
tigen Bezahlung unserer forderungen zahlungshalber ab. diese zession ist in den Geschäftsbüchern, lieferschei-
nen, fakturen, etc. dem abnehmer ersichtlich zu machen.

10.2. ist der auftraggeber mit seinen zahlungen dem auftragnehmer gegenüber im Verzug, so sind bei ihm eingehende 
Verkaufserlöse abzusondern und hat bzw. hält der auftraggeber diese nur im namen des auftragnehmers inne. 
allfällige ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des jeweils geltenden Versicherungsgesetzes 
bereits jetzt an den auftragnehmer abgetreten.

10.3. der auftraggeber ist nicht berechtigt etwaige Gegenforderungen gegen den auftragnehmer gegen ansprüche 
des auftragnehmers aufzurechnen. es sei denn, der auftragnehmer ist Verbraucher und diese Gegenansprüche 
stehen im rechtlichen zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrau-chers, sind gerichtlich festgestellt oder 
vom auftragnehmer schriftlich anerkannt.

11. PRoDUKthAFtUNG
11.1. regressforderungen im sinn des § 12 Produkthaftungsgesetz sind ausgeschlossen, es sei denn, der regressbe-

rechtigte weist nach, dass der fehler in der sphäre des auftragnehmers verursacht und zumindest grob fahrlässig 
verschuldet wurde. 

11.2. sofern der auftraggeber kein Verbraucher nach dem KschG ist, wird die haftung für sachschäden aus einem Pro-
duktfehler nach maßgabe des § 8 Produkthaftungsgesetzes ausgeschlossen und zwar auch für alle an herstellung, 
import und Vertrieb beteiligten unternehmen. für diesen fall verpflichtet sich der auftraggeber diesen haftungs-
ausschluß auf seine abnehmer überzubinden. Bei Verkauf importierter ware verpflichtet sich der auftragnehmer 
über schriftliches Verlangen dem auftraggeber den Vormann binnen 14 tagen bekanntzugeben.

12. GERIchtSStAND UND ANwENDBARES REcht
12.1. für eventuelle streitigkeiten wird die örtliche zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes am Geschäftssitz 

des auftragnehmers ausdrücklich vereinbart. ist der auftragnehmer Verbraucher, gelten die gesetzlichen Gerichts-
zuständigkeiten. 

12.2. es gilt österreichisches materielles recht. die anwendbarkeit des un-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.
13. DAtENSchUtz UND ADRESSENäNDERUNG 
13.1. der auftraggeber erteilt seine zustimmung, dass die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen daten in 

erfüllung des Vertrages vom auftragnehmer automationsunterstützt entsprechend den Bestimmungen des daten-
schutzgesetzes 2000, BGBl l nr 165/1999 idgf gespeichert und verarbeitet werden können. die elektronisch 
erfassten und personenbezogenen daten werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich interner zwecke 
des auftragnehmers. 

13.2. der auftraggeber ist verpflichtet, dem auftragnehmer änderungen seiner wohn- bzw. Geschäftsad-resse be-
kanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche rechtsgeschäft nicht beiderseitig erfüllt ist. wird die mit-
teilung unterlassen, so gelten erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene 
adresse gesendet werden.

14. SchlUSSBEStIMMUNGEN
14.1. für den Verkauf an Verbraucher im sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmun-

gen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.
14.2. sind oder werden einzelnen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, so wird hie-

durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
14.3. höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene hindernisse in der sphäre des auftragnehmers ent-binden diesen 

von der einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen für die dauer der höheren Gewalt.
14.4. der auftraggeber verzichtet ausdrücklich die abgeschlossenen Verkaufs- und lieferbedingungen, aus welchem 

Grund auch immer, auch wegen Verkürzung über die hälfte des wahren wertes sowie wegen irrtums anzufechten. 
ist der auftragnehmer Verbraucher, wird die anfechtung wegen Verkürzung über die hälfte des wahren wertes 
nicht ausgeschlossen. 


